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Der Oberösterreichische Windmasterplan liegt vor 
– die Präsentation 

 
 

Im Jahr 2005 wurden die letzten Windräder in Oberösterreich errichtet. 

Durch den heute beschlossenen Windkraftmasterplan soll dieses 

Windkraft-Moratorium beendet werden und die Weichen für einen 

sanften, sozialen und ökologisch verträglichen Ausbau gestellt 

werden. 

 

Oberösterreich war ein Pionierland der Windkraftnutzung, denn im 

Jänner 1996 gingen die Windkraftanlagen in Eberschwang (2 x 500 kW) 

und im Oktober 1996 in Laussa (3 x 600 kW) als eine der ersten größeren 

Windkraftanlagen Österreichs ans Netz. Zwei Anlagen in Schenkenfelden 

(2 x 600 kW) wurden im September 1998 in Betrieb genommen. Fünf 

Anlagen (2 x 660 kW in Spörbichl bei Windhaag, 3 x 660 kW in Altschwendt 

bei Zell a.d. Pram) wurden im November 1999 errichtet. Im Jahr 2001 

wurden zwei weitere Windräder in Altschwendt in Betrieb genommen und 

im Jahr 2002 eine Anlage in Steiglberg/Lohnsburg (2 MW) errichtet. Im Jahr 

2003 gingen eine Anlage in Vorderweißenbach (2 MW) und Schernham 

(1,8 MW) in Betrieb. Mit den sechs Windrädern (á 2 MW) wurden 2005 in 

Vorderweißenbach vorerst die letzten Anlagen errichtet. 

 

Aktuell sind daher in Oberösterreich 23 größere Windkraftanlagen mit 

einer Leistung von 26,4 MW und einer jährlichen Stromerzeugung von 

etwa 40 GWh in Betrieb. Dies entspricht in etwa dem Stromverbrauch von 

11.500 Haushalten. Das Potenzial zur Windkraftnutzung und auch der 

Ausbaubedarf sind jedoch weitaus höher. 

 

 

Mit dem einstimmigen Beschluss der Oö. Landesregierung am 27. Juni 

2011 wurde die "Arbeitsgruppe Windenergie" beauftragt  einen 

"Windenergiemasterplan OÖ" zu erarbeiten. Die Leitung der 
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Arbeitsgruppe erfolgte durch die Abteilung 

Umweltschutz/Energiewirtschaftliche Planung.  

Dieser Arbeitsgruppe gehörten Vertreter/innen aus den maßgeblichen 

Fachabteilungen an: Abteilung Raumordnung, Abteilung Naturschutz, 

Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht, Abteilung Land- und 

Forstwirtschaft, sowie weiters der Landesenergiebeauftragte. Eine 

bestmögliche Einbindung der Oö. Umweltanwaltschaft war anzustreben. 

 

Der Auftrag der Arbeitsgruppe war, auf Basis der im Amtsvortrag von 27. 

Juni 2011 definierten Rahmenbedingungen,  eine oberösterreichweite 

Darstellung von für Windkraftnutzung potentiell geeigneten 

konzentrierten Standorten, welche eine wirtschaftlich sinnvoll nutzbare 

Energiedichte und eine möglichst hohe Raumverträglichkeit aufweisen, zu 

erarbeiten. 

 

 

Die Arbeitsschritte dazu waren:  

- Die Festlegung einer Mindestenergiedichte für Windkraftnutzung in 

Oberösterreich. 

- Die sich aus Gebäudeabständen und bereits im Auftrag 

vorgegebenen Ausschlussgründen ergebenden Räume wurden vor 

allem in Hinblick auf die Eignung aus Gesichtspunkten des Natur- 

und Landschaftsschutzes untersucht.  

- Die Ergebnisse der von der Oö. Umweltanwaltschaft 2011 in Auftrag 

gegebenen Vogelzugstudie sind weitestgehend in die Arbeiten 

eingeflossen. 

- Ebenso wurde versucht, die Ergebnisse der vom Land 

Oberösterreich geförderten und von der Energie AG durchgeführten 

"Windanalyse OÖ – Netzgebiet Energie AG" zu berücksichtigen. 

 

Das Ergebnis der Arbeitsgruppe ist eine oberösterreichweite 

Darstellung von Standorträumen in Form einer 

Vorrangzonenausweisung (Anlage 1), die eine für die Windkraftnutzung 
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wirtschaftlich nutzbare Energiedichte aufweisen, gleichzeitig den ökologisch 

erforderlichen Rahmenbedingungen entsprechen und das Landschaftsbild 

mit überregionaler Bedeutung berücksichtigen. Als Ergebnis des 

Abwägungsprozesses der verschiedensten Einfluss- und Prüfparameter  

wurde gleichzeitig eine Negativdarstellung von Räumen in 

Oberösterreich erarbeitet (Anlage 2), welche für Windkraftnutzung nicht 

geeignet sind, weil essentielle negative Auswirkungen auf einzelne 

Fachkriterien zu erwarten sind.  

 

Als Windpark im Sinne des Masterplans gilt eine Ansammlung von 

zumindest drei Großanlagen, die sich in unmittelbarer räumlicher Nähe 

zueinander befinden und eine wirtschaftliche Einheit bilden. Als 

unmittelbare räumliche Nähe gilt eine Entfernung der einzelnen 

Maststandorte von maximal bis zu 1.000 Meter zueinander. 

 

Kriterienkatalog 

Nachstehende Rahmenbedingungen wurden von der Arbeitsgruppe in der 

Standortbewertung berücksichtigt: 

- Der Schutz bestehender Siedlungen und deren Erweiterungen vor 

möglichen Beeinträchtigungen durch Windkraftgroßanlagen. 

- Die räumliche Konzentration von Windkraftgroßanlagen auf 

effiziente Standorträume mit zumindest drei Windkraftanlagen 

und die Verhinderung einer dispersen Verteilung von 

Einzelstandorten über ganz OÖ. 

- Die Beschränkung von Windkraftgroßanlagen auf Standorträume, die 

unter besonderer Bedachtname auf das überörtlich bedeutsame 

Landschaftsbild und auf ökologische Gesichtspunkte im Hinblick 

auf die geplante Nutzung eine möglichst hohe Raumverträglichkeit 

aufweisen. 

- Der Ausschluss von Standorträumen für Windkraftgroßanlagen, 

bei deren Nutzung aus ökologischen, landschaftlichen oder 

touristischen Gesichtspunkten mit untragbaren Auswirkungen 

zu rechnen wäre. 
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Von der Arbeitsgruppe definierte Ausschlusskriterien für 

Windkraftanlagen (Überblick über die Negativzonen siehe Anlage 

"Ausschlusszonen") waren: 

- Flugplätze und Flugkorridore 

- Schutzgebiete nach dem Oö. Naturschutzgesetz 2011 sowie deren 

konkret geplante Erweiterungen 

- Nationalpark Kalkalpen 

- Naturwaldreservate 

- Kernzone der UNESCO-Weltkulturerberegion Hallstatt 

- Seeuferschutzzonen von 5 km um den Almsee, Attersee, 

Grabensee, Hallstätter See, Irrsee, Mattsee, Mondsee, Offensee, 

Traunsee, Vorderer Gosausee und Wolfgangsee 

- Flußuferschutzzonen mit einem Puffer von beidseits je 1 km zur 

Flußachse der Flüsse Donau, Inn, Salzach, Ager, Enns, Steyr und 

Traun 

- Schutzzone I oder Schutzzone II von Wasserschutzgebieten 

- alpine Schutzzone über einer Seehöhe von 1.600 m ü.A. 

- sämtliche als Important Bird Area (IBA) festgelegte Teilräume 

- Gebiete, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Windkraft-Masterplans 

von laufenden Artenschutzprojekten betroffen sind 

- Überregional bedeutender Vogelzugkorridor 

- Überregional bedeutende Wildtierkorridore 
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Überlagerungen von mehreren naturschutzfachlichen 

Bewertungskriterien waren gegeben in:  

- Kernzonen der Wildtierlebensräume  

- Zonen nach Artenschutz nach Oö. Naturschutzrecht:  Brutplätze und 

engerer Lebensraum  sensibler und durch Windkraftanlagen 

gefährdeter Vogelarten (gemäß BirdLife-Studie) 

- Zonen nach EU-Artenschutz unter dem Oö. Jagdgesetz: engerer 

Lebensraum bzw. Balzplätze von Rauhfußhühnern 

(Auerwild,Birkwild) (gemäß Angaben der Jagd und Daten der 

Zobodat). 

 

Weiters werden folgende Mindestkriterien für die Errichtung von 

Windkraftanlagen definiert: 

- Mindestgröße eines  Windkraftprojekts (Windparks): Drei 

Großwindkraftanlagen im räumlichen Verband. 

- Eine mittlere Leistungsdichte des Windes von zumindest 180 

W/m2 in 130 m Höhe. 

- Für Windkraftgroßanlagen ist ein Mindestabstand von 800 m zu 

überwiegend für Wohnzwecke genutzte Gebäude, zu 

rechtswirksamen Baulandwidmungen mit vorrangiger Wohnnutzung 

und zu Erweiterungen von Baulandwidmungen mit vorrangiger 

Wohnnutzung laut rechtswirksamen örtlichem Entwicklungskonzept 

der Gemeinden einzuhalten. 

- Als Baulandwidmungen mit vorrangiger Wohnnutzung werden 

folgende Baulandwidmungen festgelegt:  Dorfgebiet, Kerngebiet, 

Zweitwohnungsgebiet, Wohngebiet, reines Wohngebiet, Wohngebiet 

für förderbare mehrgeschossige Wohnbauten oder Gebäude in 

verdichteter Flachbauweise, Kurgebiet, gemischtes Baugebiet sowie 

Sondergebiete des Baulandes, wenn deren Zweckbestimmung eine 

mit den vorher genannten Baulandwidmungen vergleichbare 

Nutzung vorsieht. 

 

Angemerkt wird, dass es sich um einen Mindestwert handelt. Im 
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Einzelverfahren können vor allem bei größeren Anlagen (ab 2 MW) 

auf Grund von Schattenwurf und Lärmschutz erhöhte Abstände 

vorzusehen sein. Dies wird aber im Einzelfall zu beurteilen sein. 

 

Basierend auf diesen Ausschluss- und Mindestkriterien wurden 

Vorrangzonen und Ausschlusszonen festgelegt. Diese Ausweisungen 

sind zum einen eine Hilfestellung für potentielle Projektwerber, zum 

anderen eine fachliche Entscheidungsgrundlage für die in den 

erforderlichen Genehmigungsverfahren tätigen Behörden. 

 

Grundsätzlich ist jedoch anzumerken, dass die Ausweisung der 

Vorrangzonen und der Ausschlusszonen die zwingend in weiterer Folge 

durchzuführenden Genehmigungsverfahren nicht präjudizieren können. 

 

Konkret wurden nachstehende Vorrangzonenstandorträume (Überblick 

über die Negativzonen siehe Anlage "Vorrangzonen") die eine für die 

Windkraftnutzung wirtschaftlich nutzbare Energiedichte aufweisen, 

gleichzeitig den ökologisch erforderlichen Rahmenbedingungen 

entsprechen und das Landschaftsbild mit überregionaler Bedeutung 

berücksichtigen ausgewiesen: 

 

- Auwald (Nußdorf am Attersee, Oberwang, Straß im Attergau) 

- Eckelsberg (Grünburg, Nußbach) 

- Eibling (Molln) 

- Großtraberg (Bad Leonfelden, Vorderweißenbach) 

- Hausruckwald NORD (Eberschwang, Pramet) 

- Hausruckwald SÜD (Ampflwang im Hausruckwald) 

- Hirschbach im Mühlkreis (Schenkenfelden) 

- Hirschwaldstein (Grünburg, Micheldorf in Oberösterreich) 



ANSCHOBER/HAIMBUCHNER/SIGL  Seite 8 
 
 
 

 
Pressekonferenz am 6. Februar 2012 

- Hochsalm (Grünau im Almtal, Micheldorf in Oberösterreich,  

Scharnstein, Steinbach am Ziehberg) 

- Hongar (Altmünster, Aurach am Hongar, Pinsdorf, Regau) 

- Kobernaußerwald NORD (Lohnsburg am Kobernaußerwald,  

Waldzell) 

- Kobernaußerwald SÜD (Pöndorf) 

- Kobernaußerwald WEST (Lengau, Munderfing) 

- Kronstorf WEST (Hargelsberg, Kronstorf) 

- Laussa (Garsten, Großraming, Laussa, Maria Neustift,  

St. Ulrich bei Steyr) 

- Ottenschlag im Mühlkreis NORD (Ottenschlag im Mühlkreis) 

- Ranna (Pfarrkirchen im Mühlkreis) 

- Saurüssel (Oberwang, St. Georgen im Attergau, Straß im Attergau,  

Tiefgraben, Weißenkirchen im Attergau, Zell am Moos) 

- Sauwald (Engelhartszell an der Donau, Vichtenstein) 

- Schachawald (Moosbach) 

- Schalchen (Altheim, Treubach) 

- Schneeberg (Losenstein, Molln, Reichraming, Ternberg) 

- Siebererwald (Pfaffing) 

- St. Roman (Kopfing im Innkreis, St. Roman) 

- Sternwald NORD (Schönegg, Vorderweißenbach) 

- Sternwald OST (Vorderweißenbach) 

- Ternberg WEST (Steinbach an der Steyr, Ternberg) 
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Nachstehende potentielle Standorträume waren nach den oben 

angeführten Kriterien nicht von vorneherein auszuschließen, lassen jedoch 

in einzelnen naturschutzfachlichen Aspekten Konflikte erkennen. 

Sie sind daher weder in der Vorrang- noch in der Negativausweisung 

enthalten, sondern müssen im Falle einer Projektentwicklung 

detaillierter untersucht und definitiv in einem allfälligen 

Genehmigungsverfahren entschieden werden:  

- Eiskogel Ost (Inzersdorf im Kremstal, Pettenbach, Steinbach am 

Ziehberg) 

- Eiskogel West (Pettenbach, Steinbach am Ziehberg) 

- Reichraming Süd (Großraming, Reichraming) 

- Stubau-Feichteck (Gaflenz, Großraming, Maria Neustift, Weyer) 

 

Ergänzend zu den in der Anlage beigefügten Karten (Vorrang- und 

Negativzonen) werden folgende Empfehlungen abgegeben: 

- Vorrangiger Ausbau  bestehender Windkraftstandorte. 

- Gruppenförmige Anordnung der Anlagen: Sofern die 

Geländevoraussetzungen im Projektgebiet dies zulassen, ist eine 

Gruppierung von Anlagen in einer kompakten Anordnung einer 

kettenförmigen Anordnung vorzuziehen. 

- Einhaltung von Mindestabständen von Windparks zueinander: 

Um eine Kumulierungswirkung benachbarter Windparks gering zu 

halten und eine zu starke Belastung einzelner Landschaftsräume zu 

vermeiden, soll zwischen Windparks ein Mindestabstand von 10  km 

eingehalten werden. 

 

Sämtliche Unterlagen, wie auch die Zonenausweisungen in Kartenform 

auch im Internet – sollen auf der Homepage des Landes Oberösterreich - 

unter www.land-oberoesterreich.gv.at (unter Themen - Umwelt - Energie) 

veröffentlicht werden.  
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Energie-Landesrat Rudi Anschober: 

"Sehr emotional und teils auch heftig wurde und wird die Diskussion zur 

Windkraftnutzung in Oberösterreich geführt. Da jeder Eingriff in einen 

Lebensraum und eine Veränderung der Umgebung eine Diskussion über 

Vor- und Nachteile mit sich bringt, ist dies auch bei der Diskussion um die 

Errichtung von Windkraftanlagen verständlich. Es gibt Standorträume, die 

ein noch so gutes Windangebot haben können, doch sind und bleiben sie 

tabu - etwa die Nationalparkflächen, Naturschutzgebiete und viele andere 

mehr. Und das ist gut so! 

Um die Ziele der oö. Landesenergiestrategie Energiezukunft 2030 zu 

erreichen - der Ziele, die in der Oö. Landesregierung und im Oö. Landtag 

beschlossen wurden, bedarf es sowohl einer deutlichen Steigerung der 

Energieeffizienz, wie auch der Nutzung der Potentiale sämtlicher 

erneuerbarer Energieträger - und so auch der Windenergie, wo immer dies 

ökologisch und sozial verträglich möglich ist. Durch den hohen Grad der 

Zersiedelung in unserem Bundesland und die notwendigen 

Abstandsbestimmungen von Windkraftanlagen zu bewohnten Gebäuden 

sind die Möglichkeiten zur Standortfindung ohnedies schon stark reduziert. 

 

Wir wären unglaubwürdig in unserem Bestreben gegen die Atomenergie 

und gegen die Verfeuerung fossiler Energieträger, wenn wir nicht auch die 

vorhandene Windkraft nutzen, wo immer dies möglich ist. Aus diesem 

Grund hat die die Oö. Landesregierung einstimmig die Erarbeitung eines 

Masterplanes zur Windkraftnutzung durch ein Expert/innen - Team der 

betroffenen Fachdienste des Landes in Auftrag gegeben. Die Erarbeitung 

dieses Masterplanes zur Windkraftnutzung erfolgte unter Einbindung der 

Oö. Umweltanwaltschaft durch die Fachdienste energiewirtschaftliche 

Planung, Abteilung Raumordnung, Abteilung Naturschutz, Abteilung 

Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht, Abteilung Land- und Forstwirtschaft, 

sowie weiters des Landesenergiebeauftragten – dies soll gewährleisten, 

dass sämtliche Fachinteressen bestmögliche Berücksichtigung finden und 

somit die Windkraft ihren Beitrag zur nachhaltigen Ausrichtung der oö. 

Energiepolitik leisten kann.  



ANSCHOBER/HAIMBUCHNER/SIGL  Seite 11 
 
 
 

 
Pressekonferenz am 6. Februar 2012 

Der vorliegende Masterplan hat auf Basis der definierten Ausschluss- und 

Mindestkriterien Vorrangzonen und Ausschlusszonen festgelegt. Diese 

Ausweisungen sind zum einen eine Hilfestellung für potentielle 

Projektwerber, zum anderen eine fachliche Entscheidungsgrundlage für die 

in den erforderlichen Genehmigungsverfahren tätigen Behörden. 

Es ist wichtig, dass festgehalten wird, dass die Ausweisung der 

Vorrangzonen und der Ausschlusszonen die zwingend in weiterer Folge 

durchzuführenden Genehmigungsverfahren nicht und in keiner Form 

präjudizieren können. 

Ich weiß, dass nicht alle zufrieden sein können mit dem Ergebnis dieses 

Prozesses, denn so werden einige angedachte Projekte als  problematisch 

betrachtet werden und sich nicht in den als Vorrangzonen ausgewiesenen 

Gebieten zu finden sein, welche von den Fachdiensten als für die 

Windkraftnutzung gut geeignet bewertet wurden. Andere ausgewiesene 

Standorträume werden die Gemeinden vielleicht wieder überraschen, dass 

bei ihnen Windkraftnutzung leichter möglich wäre, obwohl man sich bis dato 

noch nicht damit beschäftigt hat.  

Der Masterplan wird hoffentlich den Stillstand bei der Windkraft in 

Oberösterreich, der seit 2005 besteht, nunmehr beenden und für einen 

ökologisch verträglichen Ausbau sorgen." 

 

Naturschutz-Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner: 

"Mir ist es wichtig, dass ein Ausbau der Windenergie in Oberösterreich im Einklang 

mit der Natur und natürlich auch mit dem Naturschutz stattfindet. Klar ist, dass 

Windkraftanlagen das Landschaftsbild enorm beeinträchtigen – umso wichtiger ist 

es, dass der Natur- und Landschaftsschutz hier in den Einzelverfahren eine 

entsprechenden Würdigung erfährt. Der Windkraft-Masterplan sichert dies." 

 

Wirtschafts-Landesrat und Raumordnungsreferent Viktor Sigl 

"Für die Raumordnungsverfahren erwarte ich vom Windkraft-Masterplan eine 

Beschleunigung. Die Gemeinderäte als zuständige Raumordnungsbehörde erhalten 

durch die Ausweisung von Vorrang- und Ausschlusszonen einen ersten Eindruck 

davon, ob sich ein potenzieller Standort für die Windkraftnutzung eignet." 
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